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* Verordnung 
über die Planung, Bildung und Verwendung 

des Kultur- und Sozialfonds 
für volkseigene Betriebe

vom 3. Juni 1982

In Übereinstimmung mit dem Bundesvorstand des Freien 
Deutschen Gewerkschaftsbundes wird folgendes verordnet:

§1
Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für
— Kombinate,
— volkseigene und ihnen gleichgestellte Betriebe sowie wirt

schaftsleitende Organe, die nach der wirtschaftlichen Rech
nungsführung arbeiten (im folgenden Betriebe genannt),

— staatliche Organe, soweit sie gemäß dieser Verordnung 
Pflichten wahrzunehmen haben.

(2) Dia in dieser Verordnung für die Generaldirektoren der 
Kombinate festgelegten Pflichten und Rechte gelten bei Be
trieben, die keinem Kombinat angehören, für die Leiter der 
übergeordneten Organe der Betriebe entsprechend.

§ 2
Grundsätze

(1) Bei der weiteren erfolgreichen Verwirklichung der 
Hauptaufgabe in ihrer Einheit von Wirtschafts- und Sozial
politik dient der Kultur- und Sozialfonds der komplexen Ge
staltung der Arbeits- und Lebensbedingungen im Betrieb, der 
Ausprägung der sozialistischen Lebensweise sowie der Ent
wicklung der Werktätigen zu sozialistischen Persönlichkeiten.

(2) Der Kultur- und Sozialfonds ist zielgerichtet zur Ver
besserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Werk-


